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Berliner Zeitung | 17.10.2025

Rheinsberg wird radioaktiven Schlamm los

AKW-Rückbau: Gericht lässt Probenentnahme zu

Die Entsorgung radioaktiver Abfälle

des stillgelegten DDR-Atomkraftwerks

Rheinsberg in Brandenburg kann wei-

tergehen. Eine atomrechtliche Anord-

nung des Landesumweltministeriums,

die eine dafür geplante Probenentnah-

me radioaktiven Schlamms zunächst

untersagt hatte, sei vom Oberverwal-

tungsgericht Berlin-Brandenburg auf-

gehoben worden, teilte das Gericht in

Berlin mit. Die Forderung von Nachwei-

sen zur Einhaltung des Arbeitsschutzes

mache nicht ausreichend deutlich, wel-

che Maßnahmen verlangt würden, ent-

schied das Gericht. (AZ: OVG 7 A 5/25)

Nach Gerichtsangaben ist in Rheins-

berg im Rahmen des Anlagenrückbaus

die Beseitigung radioaktiven Schlamms

aus zwei rund 16�Meter langen Behäl-

tern mit einem Durchmesser von mehr

als zweieinhalb Metern geplant. Da-

vor sollten Proben entnommen wer-

den. Brandenburgs Atomaufsicht habe

dies jedoch im Dezember 2024 bis zur

Vorlage von Arbeitsschutznachweisen

untersagt, hieß es. Die 1966 ans Netz

gegangene Anlage in Rheinsberg war

das erste wirtschaftlich genutzte Atom-

kraftwerk der DDR. Am 1. Juni 1990

wurde das Kraftwerk abgeschaltet. Der

Rückbau begann 1995. (epd)
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Ruppiner Anzeiger | 17.10.2025

Behörde verliert gegen Abriss-Firma

Justiz Das Oberverwaltungsgericht gibt der klagenden Firma recht. Der Rückbau des KKW

Rheinsberg dauert noch Jahre.

Rheinsberg. Eine Revision gegen das

Urteil zugunsten des Abriss-Unterneh-

mens hat das Oberverwaltungsgericht

(OVG) nicht zugelassen. Das sei in

der Regel nur der Fall, so Jacob,

wenn ein Urteil von der höchstrichter-

lichen Rechtsprechung des Bundesver-

waltungsgerichts (BVG) abweiche oder

grundsätzliche Bedeutung über den

Einzelfall hinaus habe.

Allerdings kann das Potsdamer Um-

weltministerium gegen dieses Nichtzu-

lassen Beschwerde beim BVG einlegen.

Dabei muss ausführlich begründet wer-

den, weshalb die unterlegene Partei die

Verweigerung eines Revisionsantrags

für falsch hält. Anders gesagt: Sie muss

nachweisen, dass doch Gründe vorlie-

gen, die Revision zuzulassen. Zudem

kann sie auch eventuelle Verfahrens-

fehler rügen. Wegen der Möglichkeit

der Beschwerde besitzt das Urteil der-

zeit noch keine Rechtskraft. Diese ein-

zulegen, hat das Ministerium eine Wo-

che Zeit. Sollte es dazu kommen, muss

die schriftliche Urteilsbegründung ab-

gewartet werden. Liegt die vor, wird der

Beklagten eine Frist eingeräumt, die Be-

schwerde zu begründen.

Unterm Strich dürfte es sehr unsicher

sein, dass die EWN trotz des gewon-

nenen Prozesses die Arbeiten zur Ent-

schlammung der Röhren noch in die-

sem Jahr beginnt. #rol
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Oranienburger Generalanzeiger (Hauptausgabe) | 17.10.2025

Rechtsstreit entschieden

Justiz Arbeitssicherheit im Kernkraftwerk Rheinsberg war Thema.

Rheinsberg. Das Ministerium für Um-

welt in Potsdam hatte Bedenken bezüg-

lich der Sicherheit beim weiteren Ab-

riss vom Kernkraftwerk in Rheinsberg

und deshalb Auflagen erlassen. Das

federführende Unternehmen Entsor-

gungswerk für Nuklearanlagen GmbH

(EWN) war damit nicht einverstanden

und klagte. Das Oberverwaltungsge-

richt gab der Firma nun recht. Die For-

derungen des Ministeriums seien zu all-

gemein formuliert. Die Arbeiten in ei-

nem radioaktiv kontaminierten Bereich

dürfen damit so ausgeführt werden,

wie es die EWN geplant hat.�red

Regionales Seite 2
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Oranienburger Generalanzeiger (Hauptausgabe) | 17.10.2025

Behörde verliert gegen Abriss-Firma

Justiz Das Umweltministerium in Potsdam hat Bedenken bezüglich der Sicherheit beim weiteren

Abriss vom Kernkraftwerk in Rheinsberg. Das Oberverwaltungsgericht gibt aber der klagenden

Firma recht. Von Roland Becker

Seit 30 Jahren und voraussichtlich noch

weitere 15�Jahre wird das Atomkraft-

werk Rheinsberg abgerissen. Bei ei-

nem demnächst anstehenden Schritt

zum Rückbau befürchtete das Umwelt-

ministerium in Potsdam, dass der Auf-

tragnehmer den Arbeitsschutz unzurei-

chend berücksichtige. Es forderte für ei-

nen bestimmten Arbeitsgang beim Ab-

riss konkretere Nachweise, dass dieser

eingehalten wird.

Doch statt den vom Umweltministe-

rium, das in diesem Fall als Atom-

aufsichtsbehörde fungiert, Forderun-

gen nachzukommen, schlug die Firma

Entsorgungswerk für Nuklearanlagen

GmbH (EWN) den juristischen Weg ein

und klagte vor dem Oberverwaltungs-

gericht Berlin-Brandenburg (OVG) ge-

gen die Auflagen.

Nachdem am ersten Verhandlungstag

im Juli noch kein Urteil ergangen war,

entschied der siebte Senat des OVG am

Dienstag zugunsten der EWN. Die Ar-

beiten in einem radioaktiv kontaminier-

ten Bereich dürfen damit so ausgeführt

werden, wie es die EWN geplant hat.

Konkret geht es darum, dass die EWN –

ein 100-prozentiges Unternehmen des

Bundes – aus zwei Behältern radioakti-

ven Schlamm beseitigen will. Diese ha-

ben eine Länge von 16�Meter und ei-

nen Durchmesser von zirka 2,6�Meter.

In den liegenden Behältern befindet

sich wiederum jeweils ein sogenanntes

Mannloch, das lediglich 55 Zentimeter

Durchmesser hat.

Dieser Umfang lässt es zwar zu, dass ein

Mensch in die Röhre kriechen kann. Das

Ministerium monierte aber, es sei nicht

klar genug dargelegt worden, wie die-

ser mit der Entleerung des radioaktiv

kontaminierten Schlammes beauftrag-

te Mitarbeiter im Fall eines Unfalls oder

eines gesundheitlichen Problems geret-

tet werden könnte.

Als die EWN vor der eigentlichen Besei-

tigung des Schlamms davon Proben zie-

hen lassen wollte, untersagte deshalb

das Umweltministerium im Dezember

2024 diese Arbeiten. Die Behörde tat

das, obwohl die Abrissfirma für den

Fall eines Unfalls ein Rettungs- und Ber-

gungskonzept erstellt hatte. Das aber

genügte dem Ministerium nicht. Aus

Potsdam kam die Forderung, weitere

Nachweise zum Einhalten des Arbeits-

schutzes vorzulegen.

Der über die Klage zu entscheiden-

de Senat gesteht dem Umweltministeri-

um zwar generell zu, Auflagen für zur

Gefahrenabwehr zu erteilen. „Doch es

muss klar sein, was die Klägerin tun soll,

was ihr auferlegt wird“, erläutert OVG-

Sprecher Thomas Jacob. Nach Auffas-

sung der Richter habe das Umweltmi-

nisterium die Auflagen zu allgemein ge-

halten.

Zwar bemängelten die Richter, dass der

von der EWN gegebene Hinweis auf

innerbetriebliche Regeln zum Arbeits-

schutz nicht ausreiche, um eine Gefahr

ausschließen zu können. Doch „dem

Gericht war nicht klar, was die EWN zu

tun hat, um ihre Pflichten zu erfüllen.

Das war zu abstrakt“, erläutert Jacob

die Entscheidung. Dem Abrissunterneh-

men sei nicht ausreichend genug deut-

lich gemacht worden, welche Maßnah-

men es zu ergreifen hat, welche Alter-

nativen es gibt. Auch eine im Laufe des

seit Monaten geführten Prozesses er-

folgte Präzisierung durch das Umwelt-

ministerium habe diese Frage nicht ge-

klärt.

Eine Revision hat das OVG nicht zu-

gelassen. Das sei in der Regel nur

der Fall, so Jacob, wenn ein Urteil

von der höchstrichterlichen Rechtspre-

chung des Bundesverwaltungsgerichts

(BVG) abweiche oder grundsätzliche Be-

deutung über den Einzelfall hinaus ha-

be.

Allerdings kann das Potsdamer Um-

weltministerium gegen dieses Nichtzu-

lassen Beschwerde beim BVG einlegen.

Dabei muss ausführlich begründet wer-

den, weshalb die unterlegene Partei die

Verweigerung eines Revisionsantrags

für falsch hält. Anders gesagt: Sie muss

nachweisen, dass doch Gründe vorlie-

gen, die Revision zuzulassen. Zudem

kann sie auch eventuelle Verfahrens-

fehler rügen. Wegen der Möglichkeit

der Beschwerde besitzt das Urteil der-

zeit noch keine Rechtskraft. Diese ein-

zulegen, hat das Ministerium eine Wo-

che Zeit. Sollte es dazu kommen, muss

die schriftliche Urteilsbegründung ab-

gewartet werden. Liegt die vor, wird der

Beklagten eine Frist eingeräumt, die Be-

schwerde zu begründen.

Unterm Strich dürfte es sehr unsicher

sein, dass die EWN trotz des gewon-

nenen Prozesses die Arbeiten zur Ent-

schlammung der Röhren noch in die-

sem Jahr beginnt.
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Südwest Presse Ulm (Hauptausgabe) | 17.10.2025

Neues bei der Suche nach Endlager

Atommüll Für die Region gibt es bald neue Ergebnisse, ob und welche Gebiete weiterhin für ein

Endlager infrage kommen.

Region. Am 3. November wird die Bun-

desgesellschaft für Endlagerung (BGE)

ihren aktualisierten Arbeitsstand zur

Suche nach einem Endlager für hochra-

dioaktive Abfälle vorstellen. Grundlage

sind die derzeit laufenden „repräsen-

tativen vorläufigen Sicherheitsuntersu-

chungen“, mit denen die 90 bisherigen

Teilgebiete in ganz Deutschland weiter

eingegrenzt werden sollen. In der Ul-

mer Region hat die BGE bislang mehre-

re Gebiete als geologisch gering geeig-

net eingestuft. Viele Gebiete, zum Bei-

spiel um Senden, Erbach und Neu-Ulm,

sind jedoch noch gar nicht kategorisiert

worden.

„Leider bekommen wir keine exklusi-

ven Informationen vorab“, sagt Martin

Samain, der sich im Regionalverband

Donau-Iller mit dem Thema Endlager

beschäftigt. Er habe daher keine neu-

en Erkenntnisse. Samain erinnert dar-

an, dass die Region zwei Gesteinsar-

ten habe, die für ein atomares Endla-

ger infrage kommen: Kristallin und Ton-

gestein. Wobei die BGE den Opalinus-

ton teilweise aussortiert habe, Berei-

che als gering oder gar nicht geeig-

net klassifiziert habe. „Zwar bedeutet

dies formell noch keinen endgültigen

Ausschluss, aber es ist davon auszuge-

hen, dass diese Bereiche nicht mehr als

‚am besten geeignete Standorte‘ gelten

können.“

Was dies für die verbleibenden Flä-

chen bedeutet, habe die BGE bisher

nicht klarstellen können oder wollen.

Das könnte sogar bedeuten, dass diese

Standorte noch nicht genau untersucht

sind und später noch entweder als bes-

tens, gut oder gering geeignet einge-

stuft werden. „Hierzu haben wir keinen

Einblick, weder offiziell noch inoffizi-

ell.“ Für das Kristallin gebe es noch gar

keine Eingrenzung im Rahmen der Si-

cherheitsuntersuchung. Mitte 2026 will

die BGE noch einmal Zwischenergeb-

nisse veröffentlichen, bevor Ende 2027

die konkreten Standortregionen vorge-

schlagen und anschließend vom Bun-

desamt für die Sicherheit der nuklearen

Entsorgung (BASE) geprüft werden. Der

Bundestag entscheidet dann, an wel-

chen Orten eine übertägige Erkundung

beginnen soll. #vee/nid
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